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Verordnung zur weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts - Verbändebeteiligung v. 30.05.2018  
 

Verband: Pflege in der Nuklearmedizin e. V. 
Datum: 27.06.2018 

 

Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ inhaltl./zum 
Erfüllungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwendung Angeregte Änderung 

1  Abschnitt 11 Personen mit einer staat-
lich geregelten, staatlich  

Das Pflegepersonal 
als eigenständige 

 Examiniertes Krankenpflegepersonal, 

2  § 132 anerkannten oder staatlich Berufsgruppe zu be-
nennen. 

 nach dem jeweils geltendem 

3  (2) überwachten erfolgreich   Pflegegesetz, das auf nuklearmedizini-
schen Therapiestationen eingesetzt 

4  2. abgeschlossenen Ausbil-
dung, wenn die technische 

  Wird. 

5   Durchführung Gegenstand    
6   Ihrer Ausbildung und    
7   Prüfung war und sie die    
8   erforderliche Fachkunde     
9   im Strahlenschutz     

10   Besitzen.    
 


